Mitteilung des Senats
an die Burgerschaft (Landtag)
vom 09.06.2026

Ratifizierung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des Gliicksspielstaats-
vertrags 2021

Mit dem Glucksspielstaatsvertrag 2021 vom 29. Oktober 2020 (Brem.GBL. 2021, S. 308,
309) ist ein bundesweiter Kompromiss zu einem gemeinsamen Vorgehen flr legales und
staatlich kontrolliertes Angebot im Glucksspielwesen gelungen. Dieses hat sich an den
funf gleichrangigen Zielen des Staatsvertrages zu orientieren — der Spielsuchtvorbeugung
und -bekampfung, der Kanalisierung des naturlichen Spieltriebs der Bevdlkerung in ge-
ordnete und uberwachte Bahnen, der Schwarzmarktbekampfung, der Gewahrleistung
des Jugend- und Spielerschutzes, der Manipulationsverhinderung und der Integritats-
wahrung des Sports.

Nach der ersten Anderung des Staatsvertrages vom 23. Marz 2022 Brem.GBL. 2022, S.
696, 697) bedarf es erneut einiger inhaltlicher Weiterentwicklungen. In der 223. Sitzung
der ,,Standigen Konferenz der Innminister und -senatoren der Lander® (IMK) am 11. bis
13. Juni 2025 hat die IMK dem angefiigten Zweiten Staatsvertrag zur Anderung des
Glucksspielstaatsvertrags 2021 in der Fassung vom 28. Mérz 2025 zugestimmt.

Der Entwurf des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des Gliicksspielstaatsvertrags
2021 sieht folgende wesentlichen Anderungen vor:

e die Erweiterung der Abfragekompetenz der zustandigen Erlaubnisbehorde (Ge-
meinsamen Glucksspielbehorde der Lander - GGL) auch auf nationale Strafverfol-
gungsbehdrden sowie auf auslandische Polizei- und Strafverfolgungsbehorden (8
4b Abs. 2 Satz 2 GliAndStV-E),

e die Konkretisierung der Pflichten beim Abgleich mit dem Spielersperrsystem (8§ 8
Abs. 3 GliIAndStV-E) mitsamt entsprechenden Ordnungswidrigkeitstatbestanden
(8 28a Abs. 1 GlUAndStV-E),

e die Uberarbeitung der Regelung zu Netzsperren (IP-Blocking - § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr.
5 GLUANdStV-E),

e die Erweiterung der Aufsichtsbefugnisse der Glucksspielaufsichtsbehorden des §
9 um eine allgemeine Abfragekompetenz analog § 4b Abs. 2 Satz 2 GliAndStV-E
zur Abfrage von Erkenntnissen bei den in- und auslandischen Polizei- und Straf-
verfolgungsbehorden des Bundes und der Lander sowie der Zentralstelle fur Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen (8 9 Abs. 3a Satze 1 und 3 GliAndStV-E),

e die Vereinfachung der Regelungen zur Befassung des Verwaltungsrates beim Ab-
schluss von Vertragen durch die GGL (8 27h Abs. 3 Nr. 11 GlUAndStV-E),

e die Neuregelung der Vertraulichkeit von Verwaltungsratssitzungen (8 27h Absatz
6a GliAndStV-E) und
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e die Vereinfachung bei der Bestellung des Wirtschaftsprufers (kinftig durch die
GGL im Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof von Sachsen-Anhalt (§ 27m
GlUANdStV-E).

e Zudem ist es angezeigt, auf die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichtes (BVerfG) zum Datenaustausch mit Sicherheitsbehdrden zu reagieren
und die Rechtsgrundlagen zur Abfrage von Erkenntnissen bei Sicherheitsbehor-
den zur Wahrung der VerfassungsmaBigkeit entsprechend einzugrenzen (8 4b Abs.
2 Satz 2 und § 9 Abs. 3a Satze 1 und 3 GlUAndStV-E).

In seiner Sitzung am 3. Marz 2026 hat der Senat den Entwurf des Zweiten Staatsvertrags
zur Anderung des Gliicksspielstaatsvertrags 2021 zur Kenntnis genommen und eine ent-
sprechende Mitteilung an die Burgerschaft (Landtag) mit der Bitte um Kenntnisnahme
weitergegeben. Die staatliche Deputation fur Inneres hat den Entwurf des Zweiten Staats-
vertrags zur Anderung des Gliicksspielstaatsvertrags 2021 am 05.03.2026 zur Kenntnis
genommen.

Entsprechend der durch den Senat erfolgten Zeichnungsermachtigung hat die Senatorin
fir Inneres und Sport den Zweiten Staatsvertrag zur Anderung des Gliicksspielstaatsver-
trags 2021 am 19.03.2026 unterzeichnet. Am 27.03.2026 waren von allen Ladndern die un-
terschriebenen Exemplare dieses Staatsvertrags hinterlegt. Der Zweite Staatsvertrag zur
Anderung des Gliicksspielstaatsvertrags 2021 soll am Tag nach Hinterlegung aller Ratifi-
zierungsurkunden der Lander in Kraft treten (Art. 2 GLUAndStV).

Zuvor bedarf es der Ratifizierung dieses Staatsvertrags. Der Entwurf des Gesetzes uber
die Zustimmung zur Zweiten Anderung des Gliicksspielstaatsvertrags 2021 ist samt Be-
grindung als Anlage 1 beigefligt. Der Zweite Staatsvertrag zur Anderung des Gliicksspiel-
staatsvertrags 2021 ist als Anlage 2 und die Erlauterung hierzu als Anlage 3 ebenfalls bei-
geflgt.

Beschlussempfehlung:

Die Burgerschaft (Landtag) beschlieBt das Gesetz Uber die Zustimmung zum Zweiten
Staatsvertrag zur Anderung des Gliicksspielstaatsvertrags 2021.
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Gesetz liber die Zustimmung zum Zweiten Staatsvertrag
zur Anderung des Gliicksspielstaatsvertrags 2021

Vom

Der Senat verkiindet das nachstehende von der Burgerschaft (Landtag)
beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Dem am 19. Marz 2026 von der Freien Hansestadt Bremen unterzeichneten
Zweiten Staatsvertrag zur Anderung des Glucksspielstaatsvertrags 2021 wird zuge-
stimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend veroffentlicht.

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkiindung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Zweite Staatsvertrag zur Anderung des Gliicksspiel-
staatsvertrags 2021 nach seinem Artikel 2 Absatz 1 in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt
der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu geben.

Bremen,

Der Senat



Begriundung zum Gesetz lber die Zustimmung zum Zweiten Staatsvertrag zur
Anderung des Gllicksspielstaatsvertrags 2021

Zu Artikel 1

Artikel 1 enthalt die notwendige Zustimmung zum Gesetz Uber die Zustimmung zum
Zweiten Staatsvertrag zur Anderung des Gliicksspielstaatsvertrags 2021 und der
Veréffentlichung des Zweiten Staatsvertrages zur Anderung des Gliicksspielstaats-
vertrags 2021.

Zu Artikel 2
Artikel 2 Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 2 Absatz 1 mit dem Tag, der auf die Hin-
terlegung der letzten Ratifikationsurkunde bei der Staats- oder Senatskanzlei der
oder des Vorsitzenden der Innenministerkonferenz folgt, in Kraft. Der Tag, an dem
der Zweite Staatsvertrag zur Anderung des Gliicksspielstaatsvertrags 2021 nach sei-
nem Artikel 2 Absatz 1 in Kraft tritt, ist nach Artikel 2 Absatz 2 dieses Gesetzes im
Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu geben.



Zweiter Staatsvertrag zur Anderung des Gliicksspielstaatsvertrags 2021
(2. GliAndStV 2021)"

Das Land Baden-Wurttemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thuringen

(im Folgenden: ,die Lander” genannt)

schlielen nachstehenden Staatsvertrag:

T Notifiziert gemaR der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Européaischen Parlaments und des Rates
vom 9. September 2015 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen
Vorschriften und der Vorschriften fur die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. L 241 vom
17.9.2015, S. 1).



Artikel 1

Der Glucksspielstaatsvertrag 2021 vom 29. Oktober 2020, der durch den
Staatsvertrag vom 24. Marz 2022 geandert worden ist,

wird wie folgt geandert:

1. 84b Absatz 2 wird wie folgt geandert:

a. Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
.Zur Beseitigung von Zweifeln an der Zuverlassigkeit ist sie, sofern
nicht bereits andere Grunde einer Erlaubniserteilung
entgegenstehen, befugt, Erkenntnisse von in- und auslandischen
Polizei- und Strafverfolgungsbehorden, insbesondere zu den
Voraussetzungen nach 8 4a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c,
abzufragen.”

b. Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefugt:
.Die nach Satz 2 erhobenen Daten erfolgloser Antragsteller dirfen
zu Zwecken der Uberprifung auch Gber den Zeitpunkt der
behdrdlichen Entscheidung hinaus verarbeitet werden und werden
spatestens mit Ablauf des Kalenderjahres, das auf den Eintritt der
Bestandskraft der Ablehnung des Antrags auf Erteilung der

Erlaubnis folgt, geldscht.”

2. Nach § 8 Absatz 3 Satz 5 werden die folgenden Satze eingefugt:
.Der Abgleich darf ausschlie3lich Uber die Zugangskennung, die der
jeweiligen Betriebsstatte im terrestrischen Bereich oder der jeweiligen
Internetdomain bei Gllcksspielen im Internet zugeordnet ist, erfolgen. Die
Weitergabe an Dritte und die Zulassung einer Nutzung der

Zugangskennung durch Dritte sind verboten.”



3. § 9 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa)

bb)

Satz 3 Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:
~nach vorheriger Bekanntgabe unerlaubter Glucksspielangebote
MalBnahmen zur Entfernung oder Sperrung dieser Angebote gegen
Anbieter von Vermittlungsdiensten im Sinne des Artikels 3
Buchstabe g der Verordnung (EU) 2022/2065, insbesondere auch in
Fallen einer reinen Durchleitung, ergreifen, sofern sich
MalBnahmen gegenuber einem Veranstalter oder Vermittler dieses
Glucksspiels als nicht durchfuhrbar oder nicht erfolgversprechend
erweisen; diese MalBhahmen kénnen auch erfolgen, wenn das
unerlaubte Glucksspielangebot untrennbar mit weiteren Inhalten
verbunden ist.”

In Satz 5 wird die Angabe ,,§ 88 Absatz 3 Satz 3 des
Telekommunikationsgesetzes” durch die Angabe ,8 3 Absatz 3 Satz
3 des Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes
vom 23. Juni 2021 (BGBI. I S. 1982; 2022 | S. 1045), das zuletzt durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 2. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr.

301) geandert worden ist,” ersetzt.

b) Absatz 3a wird wie folgt gefasst:

.Die zustandigen Glucksspielaufsichtsbehdérden arbeiten im
Rahmen der Erfullung ihrer Aufgaben insbesondere mit den in-
und auslandischen Polizei- und Strafverfolgungsbehdérden, den
Landesmedienanstalten, der Bundesnetzagentur, der
Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht, der Zentralstelle
far Finanztransaktionsuntersuchungen und dem Bundeskartellamt
zusammen und kénnen, soweit dies zur Erfullung ihrer Aufgaben
nach Absatz 1 und 3 erforderlich ist, zu diesem Zweck Daten

austauschen. Dies gilt fur die Landesmedienanstalten im Hinblick



auf die Zusammenarbeit mit den Glucksspielaufsichtsbehdrden
entsprechend. Der Datenaustausch nach Satz 1 mit Polizei- und
Strafverfolgungsbehdrden ist, sofern er im Rahmen eines
Erlaubnisverfahrens zur Prafung der Zuverlassigkeit erfolgt, nur
erforderlich, wenn die Erlaubnis nicht bereits aus anderen

Grunden zu versagen ist. § 4b Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.”

4. In § 9a Absatz 1 Nummer 4 wird nach der Angabe ,8 12 Absatz 3” die

Angabe ,Satz 1” eingefugt.

5. §827h wird wie folgt geandert:
a) Absatz 3 Satz 2 Nummer 11 wird wie folgt gefasst:
.den Abschluss von Vertragen, sofern die Verpflichtung der Anstalt im

Einzelfall eine in der Satzung festzulegende Grenze Ubersteigt.”

b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefugt:
.Die Sitzungen, Beratungen und sonstigen Befassungen des
Verwaltungsrates sind vertraulich. Parlamentarische Auskunftsrechte

oder sonstige Auskunftsrechte staatlicher Stellen bleiben unberthrt.”

6. §8 27m wird durch den folgenden 8 27m ersetzt:
(1) Die Haushalts- und WirtschaftsfUhrung der Anstalt unterliegt der

Prufung der Rechnungshofe der Tragerlander.

(2) Auf die Jahresabschlussprufung findet § 53 des
Haushaltsgrundsatzegesetzes entsprechende Anwendung. Die
Rechte bei der Wahl oder Bestellung der Prufer nach 8 53 Absatz 1
Nummer 1 des Haushaltsgrundsatzegesetzes Ubt die zustandige
Behorde nach 8 27| Absatz 1 im Einvernehmen mit dem

Rechnungshof des Sitzlandes aus.”



7. §28a Absatz 1 wird wie folgt geandert:
a) Nach Nummer 31 werden die folgenden Nummern 32 und 33

eingefugt:
.32. entgegen 8 8 Absatz 3 Satz 6 als Veranstalter oder Vermittler von
Glucksspielen, an denen gesperrte Spieler nicht teilnehmen durfen,
einen Abgleich mit der Sperrdatei nicht ausschlielich Gber die
Zugangskennung, die der jeweiligen Betriebsstatte im terrestrischen
Bereich oder der jeweiligen Internetdomain bei Glucksspielen im
Internet zugeordnet ist, vornimmt,
33. entgegen 8§ 8 Absatz 3 Satz 7 als Veranstalter oder Vermittler von
Glucksspielen, an denen gesperrte Spieler nicht teilnehmen durfen, die
Zugangskennung an Dritte weitergibt oder die Nutzung durch Dritte
zulasst,”

b) Die bisherigen Nummern 32 bis 58 werden zu den Nummern 34 bis 60.

Artikel 2
Inkrafttreten

(1) Der Staatsvertrag tritt am Tag nach der Hinterlegung der letzten
Ratifikationsurkunde bei der Staats- oder Senatskanzlei der oder des
Vorsitzenden der Innenministerkonferenz in Kraft.

(2) Die oder der Vorsitzende der Innenministerkonferenz teilt den Landern

den Zeitpunkt der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde mit.



EU-Rechtsakte

Verordnung (EU) 2022/2065 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
19. Oktober 2022 Uber einen Binnenmarkt fur digitale Dienste und zur Anderung
der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz Uber digitale Dienste) (ABI. L 277 vom
27.10.2022,S. 1)



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

FUr das Land Baden-Wurttemberg:

Der Minister des Inneren, fur Digitalisierung und Kommunen

Stuttgart, den

Thomas Strobl



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

FUr den Freistaat Bayern:

Der Staatsminister des Innern, fur Sport und Integration

Munchen, den

Joachim Herrmann



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

Fur das Land Berlin:

Die Senatorin fur Inneres und Sport

Berlin, den

Iris Spranger



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

Far das Land Brandenburg:

Der Minister des Innern und fur Kommunales

Potsdam, den

René Wilke

10



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

FUr die Freie Hansestadt Bremen:

Die Senatorin fur Inneres und Sport

Bremen, den

Dr. Eva Hogl

11



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

Fur die Freie und Hansestadt Hamburg:

Der Prases der Behorde fur Inneres und Sport

Hamburg, den

Andy Grote

12



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

Fur das Land Hessen:

Der Minister des Innern, fur Sicherheit und Heimatschutz

Wiesbaden, den

Prof. Dr. Roman Poseck

13



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

Far das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Der Minister fur Inneres und Bau

Schwerin, den

Christian Pegel

14



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

Fur das Land Niedersachsen:

Die Ministerin fur Inneres, Sport und Digitalisierung

Hannover, den

Daniela Behrens

15



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

Fur das Land Nordrhein-Westfalen:

Der Minister des Innern

Dusseldorf, den

Herbert Reul

16



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

Fur das Land Rheinland-Pfalz:

Der Minister des Innern und fur Sport

Mainz, den

Michael Ebling

17



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

Fur das Saarland:

Der Minister fur Inneres, Bauen und Sport

Saarbrucken, den

Reinhold Jost

18



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

FUr den Freistaat Sachsen:

Der Staatsminister des Innern

Dresden, den

Armin Schuster

19



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

Fur das Land Sachsen-Anhalt:

Die Ministerin fUr Inneres und Sport

Magdeburg, den

Dr. Tamara Zieschang

20



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

Fuar das Land Schleswig-Holstein:

Endvertreten durch die Ministerin fur Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Kiel, den

Magdalena Finke

21



Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Anderung des

Glicksspielstaatsvertrags 2021 (2. GIGANdStV 2021)

FUr den Freistaat Thuringen:

Der Minister fur Inneres, Kommunales und Landesentwicklung

Erfurt, den

Georg Maier

22



Erlduterungen zum Zweiten Staatsvertrag zur Anderung des

Gliicksspielstaatsvertrages 2021 (2. GIGAndStV 2021)

l. Ausgangslage

Der zum 1. Juli 2021 in Kraft getretene Glucksspielstaatsvertrag 2021 soll als
gemeinsamer Rechtsrahmen fur die Glucksspielregulierung in den Landern
insbesondere  fur landerUbergreifende Angebote Rechtssicherheit und
einheitliche Schutzstandards fur die Bevolkerung in ganz Deutschland schaffen.
Die Erreichung der Ziele des 8 1 erfordert neben der Erméglichung hinreichend
attraktiver legaler Angebote mit hohen Schutzstandards fur die Spieler gleichzeitig
eine effektive Unterbindung unerlaubter Gllcksspielangebote, die fur Spieler mit
zusatzlichen und unubersehbaren Gefahren verbunden sind.

Im GlUcksspielstaatsvertrag 2021 wurden daher die Vollzugsmdglichkeiten
verbessert. Neben weiteren Instrumenten wurde auch eine der Sache nach bereits
friher bestehende Ermachtigung fur Sperranordnungen (Netzsperren bzw. IP-
Blocking) wiedereingefuhrt.

Die Umsetzung dieses Instruments erwies sich jedoch als problematisch, da die
bisherige Rechtsgrundlage des § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 MalBnahmen zur
Sperrung dieser Angebote gegen im Sinne der 8§ 8 bis 10 des Telemediengesetzes
verantwortliche  Diensteanbieter  vorsieht und  hinsichtlich  dieses
Adressatenkreises in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung rechtliche
Bedenken geltend gemacht wurden, die einer rechtssicheren Anwendung des
Instruments auf absehbare Zeit entgegenstehen. Zudem fuhrte die im Jahr 2024
eingetretene Anderung des Rechtsrahmens durch Inkrafttreten des sog. Digital
Services Acts mit unmittelbarer Wirkung fur die Mitgliedstaaten der Europdischen
Union zu einem Wegfall des Telemediengesetzes, welches durch das Digitale-

Dienste-Gesetz abgelost wurde. Fur eine rechtssichere Anwendung dieses



unerlasslichen Vollzugsinstruments war damit eine zeitnahe Neuregelung der
Rechtsgrundlage erforderlich geworden.

Daneben ergaben sich aus dem Zwischenbericht der Lander im Rahmen der
Evaluierung des Glucksspielstaatsvertrages 2021 in materiell-rechtlicher Hinsicht
weitere Anderungsbedarfe, die bereits vor dem Abschluss der Evaluierung mit
Vorlage des zusammenfassenden Berichts zum 31. Dezember 2026 umgesetzt
werden sollen. Schliel3lich werden weitere Anpassungen zur Vereinfachung und

Verbesserung von Verfahrensregelungen vorgenommen.

1. Losung

Durch eine punktuelle Anderung des Gliicksspielstaatsvertrages 2021 in § 9
Absatz 1 wird der Verweis in der Rechtsgrundlage an die seit dem Jahr 2024
bestehende Rechtslage angepasst und gleichzeitig den im Hinblick auf den

Adressatenkreis bestehenden Bedenken Rechnung getragen.

Durch Erganzungen der Regelungen in 8 4b und §8 9 Absatz 3a werden die

Abfragekompetenzen der Erlaubnis- und Aufsichtsbehdrden erweitert.

Durch eine Anderung in § 8 Absatz 3 und § 28a Absatz 1 wird klargestellt, dass fur
den Abgleich mit dem Spielersperrsystem fur jede Betriebsstatte nur die dieser
Betriebsstatte zugeordnete Zugangskennung verwendet werden darf und eine
Weitergabe und Zulassung einer Nutzung dieser Zugangskennung durch Dritte

verboten ist.

Durch die Anderung in § 27h Absatz 3 wird die Moglichkeit geschaffen, in der
Satzung der Gemeinsamen GluUcksspielbehorde der Lander umfassende
Regelungen im Hinblick auf Vertrage, die der Beschlussfassung des
Verwaltungsrates unterliegen, vorzunehmen. Durch die Einfuhrung des neuen

§ 27h Absatz 6a wird die Vertraulichkeit der Verwaltungsratssitzungen der



Gemeinsamen  Glucksspielbenérde der Lander unter Wahrung der

parlamentarischen und behdérdlichen Auskunftsrechte gewahrleistet.

Durch eine Erganzung in 8 27m wird eine Vereinfachung dahingehend
vorgenommen, dass im Rahmen der Jahresabschlussprufung die Rechte bei der
Wahl oder Bestellung der Abschlussprufer nunmehr allein von der zustandigen
Aufsichtsbehorde fur die Gemeinsame Glucksspielbehdrde der Lander im
Einvernehmen mit dem Rechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt ausgeubt

werden.

1R Zu den Bestimmungen im Einzelnen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Die bestehende Abfragekompetenz soll auf nationale Strafverfolgungsbehérden

sowie auf auslandische Polizei- und Strafverfolgungsbehdrden erweitert werden.

Zugleich  wird mit Blick auf die neuere Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtes, die deutlich erhdhte Anforderungen an den
Datenaustausch mit Verfassungsschutzbehdrden stellt, von der Datenabfrage bei
Verfassungsschutzbehérden Abstand genommen (BVerfG, Beschluss vom 17. Juli
2024 - 1 BVR 2133/22 -, BVerfGE 169, 130-235, Rn. 113, juris, sowie BVerfG, Urteil
vom 26. April 2022 - 1 BVR 1619/17 -, BVerfGE 162, Rn. 336, juris) und zu diesem
Zweck der Begriff der ,Sicherheitsbehdrden”, unter den Ublicherweise die Polizei-
und  Verfassungsschutzbehoérden  gefasst werden, durch den der

,Polizeibeho6rden” ersetzt.

Weiter  tragt die  Erweiterung auf  auslandische  Polizei- und
Strafverfolgungsbehdérden dem Umstand Rechnung, dass Antragsteller oftmals

international tatigen Unternehmensverbinden angehoéren. Insbesondere die

3



Prafung der erweiterten Zuverlassigkeit nach § 4a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe
d setzt voraus, dass Erkenntnisse zu dem Antragsteller selbst und den mit ihm
verbundenen Unternehmen ermittelt werden. Bei Antragstellern mit Sitz im
Ausland bzw. bei Antragstellern, die mit auslandischen Unternehmen verbunden
sind, bedarf es dementsprechend der Moglichkeit, auch auslandische Polizei- und
Strafverfolgungsbehdrden nach entsprechenden Erkenntnissen abzufragen. Dies
umfasst insbesondere die in 8 4a Absatz 1 Nummer 1 geregelten Kriterien der

erweiterten Zuverlassigkeit.

Bislang sind die Strafverfolgungsbehdérden nicht explizit genannt, obwohl
Erkenntnisse  aus laufenden  Ermittlungsverfahren, aus eingestellten
Ermittlungsverfahren oder aus Strafverfahren, die zu einer Verurteilung unterhalb
der Schwelle der Eintragung ins Bundeszentralregister gefuhrt haben, fur die
Beurteilung der Zuverlassigkeit des Antragstellers bedeutsam sein kénnen. Somit
erfolgt hier eine Angleichung an 8 9 Absatz 3a, der die Strafverfolgungsbehorden

explizit benennt.

Zugleich ist verfassungsrechtlich fur den Datenabruf sicherzustellen, dass er die
Anforderungen an die VerhaltnismaRigkeit wahrt. Dazu ist es erforderlich, dass die
Regelung Anlass, Zweck und Umfang normiert (BVerfGE 155, 119, 208). Das
Merkmal der Zuverlassigkeit und folglich eine fundierte Prifung derselben ist von
herausgehobener Bedeutung. In glicksspielrechtlicher Hinsicht bildet sie das
Fundament fur die Gewahrleistung eines ordnungsmal3en Spielbetriebs und dient
als Konsequenz der Bekampfung der Folge- und Begleitkriminalitat (8 1 Satz 1
Nummer 4), welche mit Glucksspiel einhergehen kdnnen. Gleiches gilt fur die
Bekampfung von Geldwasche. Gemall den Empfehlungen der Financial Action
Task Force (FATF) soll die Aufsichtsbehorde die erforderlichen MalRnahmen
ergreifen, um zu verhindern, dass kriminelle Personen oder ihre als Strohleute
eingesetzten Mitarbeiter glucksspielrechtliche Erlaubnisse erhalten oder als

wirtschaftliche Eigentimer einer wesentlichen oder kontrollierenden Beteiligung
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an einer Gesellschaft mit einer solchen Erlaubnis beteiligt sind (FATF Methodology
for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the
Effectiveness of AML/CFT/CPF  Systems, Updated December 2025,
Recommendation 28.1 lit. b und 28.4 lit. b). Geldwasche untergrabt das Vertrauen
in den Rechtsstaat, die Leistungsgesellschaft und die Integritat des Wirtschafts-
und Finanzstandortes Deutschland. Das Kriterium der Zuverlassigkeit soll
verhindern, dass Kriminelle illegale Profite aus Straftaten erfolgreich in den
legalen Wirtschaftskreislauf als Anbieter von Glucksspielen einschleusen, und

somit auch Anreize fur weitere Straftaten unterbinden.

Zugleich wird die Eingriffsintensitat auf das erforderliche Mald beschrankt. Mit den
gegenuber der Vorgangerregelung prazisierten Festlegungen ist gewahrleistet,
dass entsprechende Abfragen zum Zwecke der Prufung der Zuverlassigkeit und
nicht zu anderen Zwecken erfolgen. Zudem darf eine Abfrage bei Polizei- und
Strafverfolgungsbehdrden nur als letzter Schritt vor einer Erlaubniserteilung
erfolgen. Ist die Erlaubnis bereits aus anderen Grunden zu versagen, darf eine
entsprechende Abfrage nicht mehr erfolgen. Schlie3lich wird eine Bestimmung zur

Datenléschung eingefugt.

Die Zweckbestimmung der Datenverarbeitung wird fur den Zeitraum zwischen der
behordlichen Entscheidung und der Loschung prazisiert, indem klargestellt wird,
dass die Verarbeitung in diesem Zeitraum insbesondere zu Zwecken der
behordlichen und gerichtlichen Kontrolle zulassig ist. So sollen nicht nur die
Gerichte, sondern auch die Erlaubnisbehdrden selbst in der Lage sein, unter
Berucksichtigung aller relevanten Umstande die einmal getroffene Entscheidung

zu Uberprufen.

Die datenschutzrechtliche Zulassigkeit der Datenubermittlung richtet sich im
Weiteren nach den jeweiligen Rechtsvorschriften fur die jeweilige Polizei- bzw.
Strafverfolgungsbehdrde. Nach dem vom BVerfG entwickelten ,Doppeltirmodell”

(BVerfG, Beschluss vom 24. Januar 2012 - 1 BvR 1299/05 -, Rn. 123, juris; BVerfG,
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Beschluss vom 27. Mai 2020 - 1 BvR 1873/13 -, BVerfGE 155, 119-238, Rn. 93, juris)
bedurfen sowohl die Abfrage als auch die anschlieBende Datenubermittlung als
jeweils eigenstandige Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
(Artikel 2 Absatz 1 i. V. m. Artikel 1 Absatz 1 GG) einer normenklaren und
verhaltnismalligen Rechtsgrundlage, die vom jeweils zustandigen Gesetzgeber
geschaffen werden muss. Datenubermittlungsbefugnisse fur andere als
Glucksspielaufsichtsbehérden sind mithin in den jeweiligen Spezialgesetzen zu

regeln.

Im Ubrigen sind von den Gliicksspielaufsichtsbehérden die sonstigen
datenschutzrechtlichen Vorschriften zu berlcksichtigen, far Abfragen bei
auslandischen Behdrden insbesondere die Artikel 44 ff. der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO).

Zu Nummer 2

Durch die ausdruckliche Aufnahme der Verpflichtung, fur den Abgleich mit der
Sperrdatei ausschlieB3lich die der lokalen Betriebsstatte (im terrestrischen Bereich)
oder der Internetdomain (bei Glucksspielen im Internet) zugeordnete Kennung zu
verwenden, soll den zustandigen Aufsichtsbehdérden eine genaue Zuordnung

ermoglicht und die Nachprufbarkeit verbessert werden.

Zwar durfen bereits nach der bisherigen Rechtslage Zugangskennungen
ausschlielich fur eine konkrete Betriebsstatte oder Internetdomain verwendet
werden. In der Praxis wurde diese Vorgabe nicht ausreichend beachtet, so dass
eine weitere Konkretisierung notwendig ist. Etwaigem Missbrauch in Form der
Weitergabe von Zugangskennungen an Dritte bzw. deren Duldung soll durch die
staatsvertragliche Festschreibung eines entsprechenden Verbots nunmehr besser
Einhalt geboten werden koénnen. Zuarbeitende externe Dienstleister (wie IT-
Dienstleister oder Plattformbetreiber, die im Auftrag der Glucksspielanbieter den

Sperrdateiabgleich technisch durchfuhren) gelten nicht als Dritte i.S.d. Vorschrift.



Zu Nummer 3a

In 8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 wird der Verweis auf die 88 8 bis 10 des
Telemediengesetzes (im Folgenden TMG) durch einen Verweis auf die Verordnung
(EU) 2022/2065 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober
2022 Uber einen Binnenmarkt fur digitale Dienste und zur Anderung der Richtlinie
2000/31/EG (,Digital Services Act”, im Folgenden DSA) ersetzt. Seit dem 17. Februar
2024 ist der DSA unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten der
Europaischen Union. Zu dessen Durchfihrung im nationalen Rechtist zum 14. Mai
2024 das Gesetz zur Durchfuhrung der Verordnung (EU) 2022/2065 des
Europadischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 uber einen
Binnenmarkt fur digitale Dienste und zur Anderung der Richtlinie 2000/31/EG
sowie zur Durchfuhrung der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Foérderung von Fairness und
Transparenz fur gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und zur
Anderung weiterer Gesetze vom 6. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 149) in Kraft
getreten, welches in Artikel 37 Absatz 2 das Aul3erkrafttreten des TMG anordnet.
Der DSA hat die Vorgaben der Artikel 12 bis 15 der E-Commerce-Richtlinie
2000/31/EG in seinen Artikeln 4 ff. Ubernommen und die 88 7 bis 10 des
Telemediengesetzes damit weitestgehend entbehrlich gemacht. Im Ubrigen wird
der Regelungsgehalt der 8§ 7 ff. TMG (insb. 88 7 Abs. 4, 8 Abs. 4 TMG) in 88 7 und

8 DDG fortgefuhrt und teilweise erweitert.

Die in Artikel 3 Buchstabe g DSA definierten Vermittlungsdienste umfassen ein
breites Spektrum an wirtschaftlichen Tatigkeiten, die online stattfinden und sich
kontinuierlich weiterentwickeln, um eine rasche, sichere und geschutzte
Ubermittlung von Informationen zu erméglichen und allen Beteiligten des Online-
Okosystems komfortable Lésungen zu bieten. Ob es sich bei einem bestimmten
Dienst um eine ,reine Durchleitung”, eine ,Caching”-Leistung oder einen

~Hosting"-Dienst handelt, hangt ausschlie3lich von seinen technischen Funktionen
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ab, die sich moglicherweise im Laufe der Zeit andern, und sollte von Fall zu Fall

gepruft werden (vgl. Erwagungsgrund 29).

Die Artikel 4 ff. DSA legen in Bezug auf die Haftung der Anbieter solcher
Vermittlungsdienste  fest, ~wann  der  betreffende  Anbieter  von
Vermittlungsdiensten im Zusammenhang mit von den Nutzern bereitgestellten
rechtswidrigen Inhalten nicht haftbar gemacht werden kann (vgl. Erwagungsgrund
17). Die dort festgelegten HaftungsausschlUsse lassen indes die Mdglichkeit von
Verfugungen unterschiedlicher Art gegen Anbieter von Vermittlungsdiensten
unberuhrt, selbst wenn diese die im Rahmen dieser AusschlUsse festgelegten
Bedingungen erfullen. Solche Verfligungen kdnnen insbesondere in im Einklang
mit dem Unionsrecht erlassenen gerichtlichen oder behoérdlichen Anordnungen
bestehen, die die Abstellung oder Verhinderung einer Zuwiderhandlung
verlangen, einschliel3lich der Entfernung rechtswidriger Inhalte, die in solchen
Anordnungen spezifiziert werden, oder der Sperrung des Zugangs zu ihnen (vgl.

Erwagungsgrund 25).

Mit dem Glucksspielstaatsvertrag 2021 wurde die Befugnis zur Sperrung von
Internetseiten (sog. Netzsperren) als wichtiges Instrument zur Bekampfung
unerlaubter Angebote im Internet wieder eingefuhrt mit dem Anliegen, im Hinblick
auf die Ziele des 8 1 Satz 1 die technische Erreichbarkeit solcher Angebote aus dem
Inland zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Netzsperren kénnen dabei
auf verschiedene Arten umgesetzt werden. Eine Art der technischen Umsetzung
stellt das sog. IP-Blocking dar. Da dieses jedoch haufig die Gefahr eines
Overblockings birgt, wenn hinter der gesperrten IP weitere Internetseiten (= URLS)
mit legalen Inhalten stehen, hat sich nach aktuellem technischen Wissensstand die
sog. DNS-Sperre in der behdrdlichen Praxis als regelmalig verhaltnismaliigeres
Sperrverfahren etabliert. Bei einer ,Domain-Name-System“-Sperre wird die
Zuordnung zwischen der Domain und der zugehdrigen IP-Adresse im DNS-Server

des Internetzugangsanbieters getrennt. Die Internetseite bleibt also weiterhin
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bestehen, ist aber nicht mehr durch Eingabe der Domain in die Adresszeile des
Browsers zu erreichen. Die Einrichtung einer solchen DNS-Sperre muss in der

Regel durch den Internetzugangsanbieter erfolgen.

Nach der bislang geltenden Regelung umfasste der Adressatenkreis fur
entsprechende behdrdliche Sperranordnung nach dem bisherigen Wortlaut von
89 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 lediglich im Sinne der 88 8 bis 10 des TMG
verantwortliche Diensteanbieter. Da aber durch die 8§ 8 bis 10 TMG die Haftung
von Diensteanbietern weitestgehend ausgeschlossen wurde, war eine
Verantwortlichkeit nach diesen Vorschriften - gerade des grundsatzlich neutral
agierenden Internetzugangsanbieters - regelmalig nicht gegeben. Um kunftig
insbesondere auch die Internetzugangsanbieter im Sinne einer effektiven
Gefahrenabwehr in  den Kreis mdglicher Adressaten behdrdlicher
Sperranordnungen einzubeziehen, verzichtet die gedanderte Regelung auf das
Kriterium der Verantwortlichkeit. Die Angemessenheit der staatsvertraglichen
Ermachtigung bleibt gleichwohl dadurch gewahrt, dass eine Inanspruchnahme
des Internetzugangsanbieters erst dann in Betracht kommt, wenn sich
MalRnahmen zur Entfernung oder Sperrung rechtswidriger Inhalte gegentuber dem
Veranstalter oder Vermittler des unerlaubten Gltcksspiels, also regelmalig dem
far den illegalen Inhalt direkt verantwortlichen Betreiber der Webseite selbst, als
nicht durchfuhrbar oder nicht erfolgsversprechend erweisen und MalBhahmen
gegen andere in Betracht kommende Anbieter von Vermittlungsdiensten kein
gleich effektives Mittel darstellen. Da Registrare - wie im Ubrigen auch Registries
- nach dem DSA ebenfalls als Anbieter des Vermittlungsdienstes einer reinen
Durchleitung zu fassen sind (vgl. Erwagungsgrund 29), ist eine gesonderte

Nennung neben den Internetzugangsanbietern nicht langer erforderlich.

In der geanderten Regelung wird entsprechend der im DSA vorgesehenen
Reaktionsmaoglichkeiten im Umgang mit rechtswidrigen Inhalten (vgl. bis zum 13.

Mai 2024 auch 8 7 Absatz 3 Satz 1 TMG) die Entfernung illegaler Inhalte erganzend
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zur Sperrung des Zugangs zu solchen Inhalten aufgenommen. Dies soll dem
Umstand der rasanten technischen Entwicklung Rechnung tragen und eine
effektive Gefahrenabwehr kinftig auch in solchen Fallen sicherstellen, in denen
aufgrund veranderter technischer Rahmenbedingungen (z. B. mobile Applikation
statt herkdmmlicher Webseite) die Nutzung der illegalen Inhalte technisch nicht
durch eine Sperre, sondern eine gezielte Entfernung des illegalen Angebots

unterbunden werden muss.

In 8 9 Absatz 1 Satz 5 wurde der Verweis auf 8 88 Absatz 3 Satz 3 des
Telekommunikationsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden
Fassung durch den Verweis auf die inhaltsgleiche Nachfolgevorschriftin § 3 Absatz
3 Satz 3 des Gesetzes Uber den Datenschutz und den Schutz der Privatsphare in

der Telekommunikation und bei digitalen Diensten ersetzt.

Zu Nummer 3b

Eine Erweiterung der Regelung auch auf auslandische Strafverfolgungsbehérden
erscheint angesichts Uberwiegend international operierender Glucksspielanbieter
geboten. Zudem wird die Befugnis zur Abfrage auf (in- wie auslandische)

Polizeibehorden erweitert.

Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit und die Befugnis zum Datenaustausch
wird Uber die Spezialregelung des 8 4b Absatz 2 Satz 2 im Erlaubnisverfahren
hinaus Uber die Aufnahme in 8 9 auch auf die gesamte Tatigkeit der
Glucksspielaufsicht in Bezug auf alle Glucksspielangebote erweitert. Zahlreiche far
die Beurteilung der gllucksspielrechtlichen Zuverlassigkeit erforderlichen
Tatsachen werden nicht in ein FUhrungszeugnis aufgenommen (vgl. § 32 BZRG).
Dabei sind gerade in diesem kriminalitatsanfalligen Bereich weitergehende
Erkenntnisse von grof3er Bedeutung, insbesondere um das Ziel der Abwehr von
mit Glucksspielen verbundener Folge- und Begleitkriminalitat zu erreichen (8 1

Satz 1 Nummer 4). In diesem Zusammenhang erscheint es gerade auch im Bereich
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des standortbezogenen Glucksspiels zweckmalig, Uber laufende, eingestellte
oder abgeschlossene Ermittlungs- bzw. Strafverfahren Kenntnis zu erlangen, um

eine Zuverlassigkeitsprognose vornehmen zu kénnen.

Die Abfrage hat allein zur Erfullung der im Rahmen von § 9 Absatz 1 und 3

zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse zu erfolgen.

Um die Eingriffsintensitat zu begrenzen, wird zusatzlich eine Bestimmung zur

Datenloschung eingefugt.

Die datenschutzrechtliche Zulassigkeit der DatenUbermittlung richtet sich im
Weiteren nach den jeweiligen Rechtsvorschriften fur die jeweilige

datenUbermittelnde Behorde.
Siehe im Ubrigen die Erlauterungen zu § 4b Absatz 2 Satz 2.

Zu Nummer 4

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. Wie bisher sollen
ldndereinheitlich nur die Erlaubnisse nach § 12 Absatz 3 Satz 1 erteilt werden.
Sofern eine Soziallotterie nur in einigen Landern veranstaltet wird, bleiben die

Lander nach Satz 2 zustandig.

Zu Nummer 5a

Nach 8 27h Absatz 3 beschlie3t der Verwaltungsrat Uber die grundsatzlichen
Angelegenheiten der Anstalt (Gemeinsame Glucksspielbehorde der Lander - GGL).
Ausweislich  der folgenden ,insbesondere”- Auflistung beschliet der
Verwaltungsrat danach auch Uber den Abschluss von Vertragen mit einer Laufzeit
von mehr als funf Jahren (8 27h Absatz 3 Satz 2 Nummer 11 Alternative 2 i. V. m.
86 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 Buchstabe ¢ GGL-Satzung). Der Staatsvertrag
ermachtigt die Anstalt nicht, eine Wertgrenze fur die Beteiligung des
Verwaltungsrates festzulegen. Folglich ist in 8§ 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11

Buchstabe ¢ GGL-Satzung - in Abweichung zu Nummer 11 Buchstabe a und
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Buchstabe b (dort ab 100.000 Euro bezogen auf die Vertragslaufzeit) - keine
Wertgrenze fur die Vorlage von derartigen Vertragen festgelegt. Damit ist nach
dem reinen Wortlaut von Staatsvertrag und Satzung jeder Vertrag mit einer
Vertragslaufzeit von mehr als funf Jahren dem Verwaltungsrat zur
Beschlussfassung vorzulegen. Die Erlauterungen zu 8 27h Absatz 3 Satz 2 Nummer

11 geben hier hinsichtlich einer Wertgrenze keine weitere Auskunft.

Der Verwaltungsrat als Organ der GGL soll Uber die grundsatzlichen
Angelegenheiten der GGL beschlieBen. Dem Verwaltungsrat obliegt ferner die
Aufsicht Uber den Vorstand. Damit der Verwaltungsrat den grundsatzlichen und
wichtigen Aufgaben nachkommen kann, hat der Gesetzgeber u. a. in § 27h Absatz
3 Satz 2 Nummer 11 und der dazu in der GGL-Satzung vorgenommenen

Konkretisierung prinzipiell Wert- und Laufzeitgrenzen eingefuhrt.

Die Neufassung von & 27h Absatz 3 Satz 2 Nummer 11 sieht nun vor, fur sémtliche
Vertragsabschlisse der Anstalt in der Satzung eine Wertgrenze fur die Beteiligung
des Verwaltungsrates festzulegen. Die Erweiterung folgt dem Gedanken, dass
nicht jede Kleinstbeschaffung oder Vertragsgegenstande von geringem
wirtschaftlichen Wert (z. B. wiederkehrende Alltagsbeschaffungen) dem
Verwaltungsrat zur Beschlussfassung vorzulegen sind. Dies dient der
Verwaltungsvereinfachung und der Gewahrleistung der Arbeitsfahigkeit des
Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat soll und muss sich auf die wesentlichen
Dinge konzentrieren und nicht mit im Vergleich Kleinigkeiten be- oder Uberlastet
werden. Gleichzeitig soll der Verwaltungsaufwand der Anstalt beim Abschluss von

Vertragen mit geringer wirtschaftlicher Bedeutung verringert werden.

Sofern Vertragsabschlisse zwar unter die in der Satzung festgelegte Wertgrenze
fallen, dennoch aber inhaltlich von grundsatzlicher oder bedeutender Relevanz fur
die Anstalt sind, ist der Verwaltungsrat aufgrund der Bedeutung einzubeziehen,
da die Aufzahlung in Nummer 11 nicht abschlieend ist. Eine weitergehende

Beteiligungspflicht des Verwaltungsrates bleibt insofern unberuhrt.
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Zu Nummer 5b

Mit dem neuen 8 27h Absatz 6a wird eine Vertraulichkeitsregelung geschaffen, die
Informationen von dem Anspruch auf Informationszugang nach dem
Informationszugangsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt wie auch der

Informationsfreiheitsgesetze anderer Lander ausnimmt.

Aufgrund der zum Teil sensiblen Inhalte und erheblichen Auswirkungen der
Tatigkeit der Anstalt auf Dritte bedarf es einer gesetzlichen Regelung zur
Vertraulichkeit bestimmter Angelegenheiten der Anstalt. In Anbetracht der
weitreichenden aufsichts- und genehmigungsrechtlichen Kompetenzen der GGL
sind die Befassungen des Verwaltungsrats als Organ der Anstalt der
Vertraulichkeit zu unterwerfen. Ohne die gebotene Vertraulichkeit wurde die
offene Meinungsbildung und neutrale Entscheidungsfindung im Verwaltungsrat

beeintrachtigt. Der Prozess der Entscheidungsfindung soll geschutzt werden.

Das exekutive Geheimhaltungsinteresse Uberwiegt insofern das o6ffentliche

Informationsinteresse.

Durch diese gesetzliche Regelung erfolgt keine Beschrankung der
verfassungsrechtlichen Statusrechte der Abgeordneten. Durch Satz 2 wird
klargestellt, dass es sich nicht um eine gesetzliche Vorschrift handelt, die einer
Beantwortung parlamentarischer Anfragen entgegensteht oder Auswirkungen auf
die Art und Weise der Beantwortung parlamentarischer Anfragen hat. Die
Grenzen des parlamentarischen Informationsanspruchs sind ausschliel3lich

verfassungsrechtlich determiniert.

Ebenso sollen Auskunftsrechte staatlicher Stellen wie bspw. der
Staatsanwaltschaft und anderer Behdrden weiterhin gewahrleistet werden. Die
Arbeit von staatlichen Stellen untereinander soll ebenfalls unbeeintrachtigt

bleiben, so dass die Vertraulichkeitsregelungen nicht zwischen anderen Behdrden
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und Ministerien Anwendung finden und entsprechende Ubergreifende

Abstimmungen nicht einschranken sollen.

Der neue Absatz 6a regelt die Vertraulichkeit der Befassungen des
Verwaltungsrates der Anstalt auf gesetzlicher Ebene. Daraus folgt, dass sowohl der
Verlauf als auch die Inhalte der Sitzungen geheim zu bleiben haben
(Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 28. Juli 2016, 7 C 3/15 -, Rn. 21, juris, in
Bezug auf die Satzungsregelungen der BaFin). Von der Rechtsprechung (a.a.0.) ist
anerkannt, dass die mit der Vorschrift bezweckte Vertraulichkeit, die insbesondere
unbefangene AuRerungen der Teilnehmer im Rahmen der Sitzungen und
sonstigen Beratungen oder Beschlussfassungen des Verwaltungsrates ermdglicht,
nur gewahrleistet werden kann, wenn die Niederschriften und Protokolle der

Sitzungen der Vertraulichkeit unterfallen.

Das mit der Vorschrift angestrebte Ziel umfassender Geheimhaltung der
Befassungen des Verwaltungsrates wird nur erreicht, wenn sich die
Geheimhaltungspflicht auch auf die fachlichen Vorberatungen der Tragerlander
und der Anstalt, die der unmittelbaren inhaltlichen Vorbereitung der Sitzungen
und sonstigen Befassungen des Verwaltungsrates dienen und mit
entsprechenden Vorabstimmungen in Empfehlungen fir den Verwaltungsrat
munden, erstreckt, soweit durch deren Bekanntwerden andernfalls RuckschlUsse
auf die Sitzung selbst moglich sind. Um zu bestandigen und ausgewogenen
Lésungen der Sachfragen zu gelangen, ist die unbefangene Diskussion auch in den
die Sitzungen unmittelbar vorbereitenden Gremien Uber die anstehenden Inhalte

der Verwaltungsratsbefassungen notwendig.

Von der Vertraulichkeit umfasst sind insbesondere sitzungsvorbereitende
Unterlagen, die Beschlussvorlagen und Niederschriften der Sitzungen und der
Schriftverkehr zu Beratungsgegenstanden. Gleiches gilt fur Beratungen und
Beschlussfassungen aulRerhalb der Sitzungen des Verwaltungsrates, zum Beispiel

Umlaufbeschlussverfahren, da hier der gleiche Schutzzweck zum Tragen kommt.
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Zu Nummer 6

Die PrUfung der Haushalts- und Wirtschaftsfuhrung der Anstalt obliegt den
Rechnungshéfen der Tragerlander. Diese Regelung tragt den Umstanden
Rechnung, dass die Finanzierung der Anstalt nach 8§ 27c durch
Finanzierungsbeitrage der Lander erfolgt und die Lander nach 8 27d fur
Verbindlichkeiten der Anstalt subsidiar haften und somit ein Prufungsinteresse
der Rechnungshofe der Tragerlander besteht. § 45 des

Haushaltsgrundsatzegesetzes (HGrG) bleibt unberthrt.

Auf die Prufung des Jahresabschlusses der Anstalt findet gemald 8 55 Absatz 2
HGrG die Regelung des §8 53 HGrG entsprechend Anwendung. Die
Haushaltsordnungen der Tragerlander enthalten in ihrem inhaltlich
gleichlautenden § 68 Absatz 1 Satz 2 jeweils die Regelung, dass bei der Wahl oder
der Bestellung der Prufer nach 8 53 Absatz 1 Nummer 1 HGrG das zustandige
Ministerium die Rechte des Landes im Einvernehmen mit dem Rechnungshof
ausubt. Die damit fur die Wahl oder Bestellung des Abschlussprufers
vorgeschriebene Beteiligung samtlicher Tragerlander hat sich als in der Sache
nicht erforderlich und zudem unndétig zeitaufwendig erwiesen. Daher schafft
Absatz 2 die Voraussetzungen dafur, dass die Rechte nach 8 53 Absatz 1 Nummer
1 HGrG kunftig allein von der zustandigen Aufsichtsbehérde und dem
Rechnungshof des Sitzlandes ausgeubt werden. Die Prufungsrechte der
Rechnungshdéfe der Tragerlander nach 8 27m Absatz 1 werden hierdurch nicht

beruhrt.

Zu Nummer 7/

Zur wirksamen Durchsetzbarkeit der in 8 8 Absatz 3 Satz 6 und 7 neu normierten
Ge- und Verbote wird fur den Fall von Zuwiderhandlungen jeweils ein
entsprechender Bul3geldtatbestand in den Katalog der Ordnungswidrigkeiten

aufgenommen. Die bisherige Mdglichkeit, das Vertragsverhaltnis in Fallen, in
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denen Zugangsdaten unbefugt an Dritte weitergegeben wurden, durch Kindigung

zu beenden, bleibt bestehen.

Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten des Staatsvertrages mit dem Tag, der auf die
Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde bei der Staats- oder Senatskanzlei

der oder des Vorsitzenden der Innenministerkonferenz folgt.

16



	top 16_LAND_20260609_MdS_Zustimmungsgesetz_2GlückÄnd
	Beschlussempfehlung:

	top 16_ANLAGE_Zustimmungsgesetz mit Begründung+Unterzeichnungsdok. zum 2. GlüÄndStV.
	top 16_ANLAGE_bf_Zustimmungsgesetz zum 2GlüÄndStV
	Gesetz über die Zustimmung zum Zweiten Staatsvertrag  zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021
	Artikel 1
	Artikel 2


	top 16_ANLAGE_Begründung_zum 2GlüÄndStV
	2. GlüÄndStV 2021_finales_Unterzeichnungsdokument
	2. GlüÄndStV 2021_finales_Unterzeichnungsdokument_Erläuteru


